
Rasche Beurlaubung oder Elternzeit?
Beitrag von „Susannea“ vom 18. Juli 2021 18:56

Es gilt eigentlich für die Kinder in dem Alter deiner Kinder nicht mehr und da die Bundesländer
sich immer mehr am BEEG orientieren, müsstest du nicht eine Übertragung beantragen.

Versuche es einfach. Frist 13 Wochen, im begründeten Ausnahmefall (und das kann sogar
Schuljahresbeginn oder eben Hinweis der Erziehungshilfestelle o.ä. sein) sind auch kürzere
Fristen möglich. Versuche es einfach.

Du kannst anbieten statt kompletter Elternzeit mit x-Stunden zu kommen oder befristet bis sie
Ersatz haben o.ä.
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